
PARK – ORDNUNG 

Pfarreiheim St. Georg, Gotthardstrasse 49, 6415 Arth 

 

 
Geschätzte Besucherinnen und Besucher des Georgsheims 

Auf den benachbarten Grundstücken des Georgsheims ist das Parkieren von 

Fahrzeugen nicht erlaubt. Bitte benützen Sie die öffentlichen Parkplätze. 

Der Vorplatz beim Eingang darf nur zum Ein- und Ausladen von Gütern 

benutzt werden. 

 

 

 

Bitte beachten Sie auch die Hausordnung 

 

 
Arth, 25. September 2019 Der Stiftungs-Rat 


